IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Vermietung eines Seniorenpflegeheims 



	
Vermietung eines Seniorenpflegeheimes incl. Überlassung der gesamten Erstausrüstung und Einrichtung als einheitliche Leistung. 


	BFH, Urteil vom 20.08.2009 – V R 21/08 
UStG § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 12a, § 15 Abs. 1 Nr. 1 




Problem/Sachverhalt

Die Klägerin vermietete ein Seniorenpflegeheim mit ca. 180 Betten betriebs- und benutzungsfähig an eine KG. Dazu hatte die Klägerin die gesamte Erstausrüstung und Einrichtung (Mobiliar) für das Mietobjekt zur Verfügung zu stellen. Hierbei handelt es sich um Essbesteck, Handschuhe, Betttücher und Bettwäsche, Matratzen, Möbel und Kücheneinrichtungs-gegenstände, etc. Die Mieterin hatte eine Miete von 1,35 Mio. DM netto ohne Mehrwertsteuer zu entrichten. In ihrer Steuererklärung teilte die Klägerin die Miete auf. Danach fielen 9 % auf die nach der Auffassung der Klägerin steuerpflichtige Überlassung des Mobiliars. Deshalb machte die Klägerin auch die bei der Anschaffung des Mobiliars in Rechnung gestellten Vorsteuer-beträge geltend. Demgegenüber ging das Finanzamt und das Finanzgericht davon aus, dass die von der Klägerin erbrachten Leistungen insgesamt als steuerfreie Vermietung (§ 4 Nr. 12a UStG) anzusehen sei und deshalb keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug bestehe. Hiergegen legte die Klägerin Revision ein.    
Entscheidung

Ohne Erfolg! Die Umsätze aus der Vermietung des Gebäudes seien umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 12a UStG), mit der Folge, das Leistungs-bezüge, die für diesen Umsatz verwendet worden sind, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt seien. Die steuerfreien Umsätze hätten nicht nur die Grundstücksvermietung als solche, sondern auch die Überlassung des Mobiliars umfasst. Bei der Überlassung des Mobiliars handelt es sich um eine Neben- leistung zur steuerfreien Vermietung. Der BFH hat in ständiger Rechtsprechung für die Vermietung möblierter Räume die Steuerfreiheit bejaht (§ 4 Nr. 12a UStG), wenn es sich um eine auf Dauer angelegte Vermietung und nicht um eine kurzfristige Überlassung handelte. 
Die Überlassung des Mobiliars sei dabei eine Nebenleistung. Entscheidend sei nämlich, ob die Lieferung keinen eigenen Zweck hat, sondern das Mittel darstelle, um die Vermietung als sonstiges unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Genau dies ist liege hier vor. Die Klägerin habe für den Betrieb eines Seniorenheimes in dem beschriebenen Umfang ein funktionsfähig eingerichtetes Gebäude überlassen. Unter diesen Umständen dient die Überlassung des Mobiliars nur dazu, die vertragsmäßige Nutzung des als Seniorenpflegeheims vermieteten Gebäudes unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen.    
Praxishinweis

In der Praxis kommen häufig solche Fallgestaltungen vor, z. B. wenn die Küche für das Appartement angeschafft wird. Auch hier stellt sich diese Frage, die vom BFH eindeutig beantwortet wird. Ein anderes Ergebnis könnte nur dann vorliegen, wenn es sich um sog. Betriebsvorrichtungen handeln würde, dessen Überlassung steuerpflichtig ist (vgl. § 4 Nr. 12 S. 2 UStG). 
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